
        Westernreiter Oberriexingen e.V.

Anlagennutzungsvereinbarung für Reiter die 

kein Mitglied im Verein 

sind.

Zwischen dem Westernreitverein Westernreiter Oberriexinge e.V.

Eisberger 21

71739 Oberriexingen

- Im folgenden wro genannt –

Und Name:  

 strasse/Hausnr.:

Plz/ort:

- Im folgenden Anlagennutzer genannt –

§ 1

Vorbemerkung

Der WRO will auch Reitern die kein Mitglied im WRO sind, die Nutzung der 
vereinsbetriebenen reitanlage gegen entgeld ermöglichen.

Reiter die kein mitglied im wro sind und die dieser anlagennutzungsvereinbarung 
nicht zustimmen, wird die nutzung untersagt. 

§ 2

Anlagennutzung

a) Die anlagennutzung bezieht sich pro person und pro pferd.



b) Der anlagennutzer bestätigt hiermit das er und sein pferd versichert sind.

c) Die nutzung des vereinsgeländes des wro erfolgt auf eigene gefahr und 
risiko.
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d) Bei ungünstigen wetterbedingungen oder bodenverhältnissen beteht kein 
nutzungsanspruch.

e) Der anlagennutzer ist berechtigt die anlage des wro gegen zahlung eines 
entgelds von 30 euro zu nutzen. 

f) Die berechtigung besteht für das/die pferd/e

g) Das entgelt ist vor der benutzung der anlage zu entrichten.

h) Der vertrag kann ohne einhaltung einer frist aus wichtigem grund vom wro 
gekündigt werden. Ein wichtiger grund liegt insbesondere vor, wenn  die 
anlagenregel trotz ermahnung schwerwiegend verletzt wird. Die regelung 
gilt auch für einen wichtigen grund aus dem verhalten einer person die dem 
wohl des tieres nicht gerecht wird.

§ 3

Haftung

A) der anlagennutzer hat für schäden aufzukommen, die an den einrichtungen, 
der anlage,sowie an den hindernissen durch ihn, sein pferd oder einer mit dem 
reiten seines pferdes beauftragten person entstehen.

B) Jeder Nutzer (schadensverursacher) ist verpflichtet, die von ihm 
festgestellten bzw. verursachten schäden unaufgefordert dem wro zu 
melden.

C) Die nutzung des vereinsgeländes, ist nur gestattet, wenn eine gültige 
tierhalterhaftpflichtversicherung besteht. Dies bestätigt der 
anlagennutzer mit seiner unterschrift.

D) Ebenso wird mit der unterschrift bestätigt, dass das pferd des 
anlagennutzers frei von ansteckenden krankheiten ist. 

E) Der wro haftet nicht für schäden des anlagennutzers oder seines pferdes.

F) Der wro schliesst ausdrücklich jegliche haftung für pferde, reiter und 
begleiter aus.

§ 4



Abänderungen

Änderungen dieses vertrags bedürfen in jedem fall der schriftform.
Mündliche erklärungen sind unwirksam

Datenschutz

Der anlagennutzer erklärt sich mit seiner unterschrift das er damit
einverstanden ist das wir seine daten speichern. Diese werden

selbstverständlich nicht an dritte weitergegeben. Die 
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datenschutzerklärung ist auf unserer webseite zum download
bereitgestellt.

Einwilligungserklärung

Der anlagennutzer erklärt sich damit einverstanden das der wro evtl.
fotos während der benutzung macht und diese auf der webseite des wro

veröffentlicht.

Oberriexingen den                          

Westernreiter oberriexingen ____________________________________

Anlagennutzer ____________________________________
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